
Stabsstelle Kommunikation 
Telefon: 0521 594-516, E-Mail: presse@ekvw.de 

Die Veröffentlichung der Beschlüsse erfolgt unter dem Vorbehalt der endgültigen Feststellung des Wortlautes durch die Kirchenleitung! 

www.evangelisch-in-westfalen.de 

zur Vorlage 7.2. 
 
4. Tagung der 20. Synode der Evangelischen Kirche von Westfalen in Bielefeld, 
25. April 2026 

Nachwahl in den Ständigen Nominierungsausschuss 

 

Dortmund, 25. April 2026 

 

BESCHLUSS: 

Gemäß Artikel 121 Kirchenordnung i.V. mit § 6 Abs. 2 Geschäftsordnung der Landessynode 

macht sich die Landessynode den Vorschlag der Kirchenleitung zur Nachwahl in den Ständigen 

Nominierungsausschuss zu eigen und wählt: 

 

Superintendent André Ost (Ev. Kirchenkreis Tecklenburg) 

 

 

 

 

 

 

 


